
dürfen. Andererseits aber hätte auch die Abweisung der 
Klage wegen mangelnder Schlüssigkeit weder dem be
rechtigten Interesse des Kindes noch dem Erfordernis 
der Konzentration des Prozeßstoffes entsprochen. Das 
Gericht mußte vielmehr, unter Beachtung seiner aus 
§ 1 3 9  ZPO erwachsenden Aufklärungspflicht, auf eine 
sachgemäße Ergänzung des Klagvortrages im obigen 
Sinne hinwirken, um so beurteilen zu können, ob der 
vom Kläger geforderte Unterhalt der wirtschaftlichen 
Lage beider Eltern des Klägers entsprach.

Allein aus der Tatsache, daß der Verklagte im Jahre 
1947, also lange Zeit vor der Währungsreform, an den 
Kläger 4000 EM Abfindung gezahlt hatte, auf eine wirt
schaftlich günstige, den geforderten Unterhalt rechtfer
tigende Lage des Verklagten zu schließen, war nicht an
gängig. Mit der Klagschrift wird praktisch eine Neu
festsetzung des Unterhalts verlangt, dessen maßgebliche 
Grundlage die d e r z e i t i g e  wirtschaftliche Lage bei
der Eltern bilden muß.

Darüber hinaus mußte dem Gericht bekannt sein, daß 
die Bestimmung des § 1708 BGB, wonach der Vater des 
nichtehelichen Kindes verpflichtet ist, dem Kinde nur bis 
zur Vollendung des 16. Lebensjahres Unterhalt zu ge
währen, als eine das nichteheliche Kind gegenüber dem 
ehelichen benachteiligende Gesetzesvorschrift durch Art. 
33, 144 Abs. 1 der Verfassung außer Kraft gesetzt wor
den ist. Auch der Vater des nichtehelichen Kindes ist 
danach verpflichtet, dem Kinde bis zur Erlangung der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit des Kindes Unterhalt 
zu gewähren. Auch in dieser Hinsicht hätte die Frage
pflicht ausgeübt werden müssen.

Entscheidungen anderer Gerichte
Zivilrecht und Familienrecht

§§ 276, 823 BGB; § 286 ZPO.
Sachverständige haben die Aufgabe, Helfer des 

Gerichts in der Aufklärung, Erkenntnis und Feststel
lung tatsächlicher Umstände zu sein. Die rechtliche 
Würdigung ihrer Feststellungen ist jedoch allein dem 
Gericht Vorbehalten.

KG. Plenarentscheidung vom 24. März 1954 — Zz 
PI 1/53.

Aus den G r ü n d e n :
Das angefochtene Urteil verletzt das Gesetz (§§ 276, 

823 BGB, § 286 ZPO). Es beruht auf einer unrichtigen 
Erkenntnis und Beurteilung der ärztlichen Berufs
pflichten sowie auf einer Verkennung des Begriffs der 
Fahrlässigkeit.

Der 2. Zivilsenat geht in seiner Entscheidung zu
treffend davon aus, daß es nach den vorliegenden ärzt
lichen Gutachten keinem Zweifel unterliege, daß der 
zur Amputation führende Schaden an der rechten Hand 
des Klägers durch die Röntgenbehandlung der Beklag
ten verursacht worden sei. Er kommt dann aber zu 
dem Schluß, daß eine fahrlässige Behandlungsweise 
des Klägers durch die Beklagten nicht vorliege. Zu 
dieser Schlußfolgerung ist der Senat dadurch gelangt, 
daß er die Ausführungen der medizinischen Sachver
ständigen ohne selbständige rechtliche Würdigung 
übernommen hat und ohne die prozessuale Funktion 
des gerichtlichen Sachverständigen richtig zu beachten. 
Der Senat hat nicht erkannt, daß die Sachverständigen
erklärungen der Gutachter sich nicht nur auf die ihnen 
obliegende Aufgabe beschränkt haben, dem Gericht 
die Erfahrungen und Erkenntnisse sowie die Lehren 
und Regeln der ärztlichen Wissenschaft für die 
Röntgenheilbehandlung zu vermitteln und Auskunft 
darüber zu geben, welche ärztlichen Aufgaben und 
Pflichten sich hieraus für die Beklagten bei der Be
handlung des Klägers ergaben. Der Senat hat nicht 
beachtet, daß die Sachverständigengutachten im vor
liegenden Fall ein nicht den Sachverständigen, sondern 
dem Gericht obliegendes rechtliches Urteil darüber ab
gegeben haben, ob die Beklagten fahrlässig gehandelt 
haben. Bei der Findung des Urteils ist der Sachver
ständige Helfer des Gerichts in der Aufklärung, Er
kenntnis und Feststellung t a t s ä c h l i c h e r  Um
stände, zu der es der besonderen Fachkenntnis der 
Spezialisten bedarf. Seine Aufgabe besteht darin, dem 
Gericht die in der medizinischen Wissenschaft beste

henden Regeln und richtigen Methoden der ärztlichen 
Behandlung sachverständig zu erläutern und dem 
Gericht zu erklären, ob in dem zur Entscheidung 
stehenden Einzelfall nach diesen Erkenntnissen ge
handelt wurde. Die Beurteilung und Entscheidung, ob 
die Beklagten schuldhaft, ob sie fahrlässig gehandelt 
haben, ist eine nach dem Gesetz zu beurteilende 
R e c h t s f r a g e ,  die Aufgabe der selbständigen 
Würdigung und Entscheidung des Gerichts ist.

Der 2. Zivilsenat hätte daher in selbständiger recht
licher Würdigung unter Berücksichtigung der ihm ver
mittelten Sachverständigenerläuterungen der Gut
achter prüfen müssen, ob die vorgetragenen und fest
gestellten Tatsachen rechtlich ein fahrlässiges Handeln 
darstellen.

Nach § 276 BGB handelt fahrlässig, wer die im Ver
kehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt. Zum 
Begriff und Inhalt der Fahrlässigkeit, die eine Voraus
setzung der materiellen Verantwortlichkeit sowohl bei 
der Haftung aus Vertrag wie aus unerlaubter Hand
lung ist, hat die demokratische Rechtswissenschaft und 
die Rechtsprechung unserer Gerichte Rechtsgrund
sätze entwickelt, von denen auch im vorliegenden Fall 
auszugehen ist. Die Frage, ob die Beklagten bei der 
Behandlung des Klägers fahrlässig gehandelt haben, 
beurteilt sich danach, welche ärztlichen Pflichten sie 
hatten, und ob sie die ihnen bei der Ausübung dieser 
Pflichten obliegende Sorgfalt verletzt haben. Die Be
klagten sind Fachärzte für Röntgenologie mit lang
jähriger Erfahrung in der Röntgentherapie. Ihre ihnen 
aus ihrem ärztlichen Beruf und ärztlichen Auftrag 
übertragene berufliche Aufgabe, die von hoher gesell
schaftlicher Bedeutung ist, besteht darin, mit großer 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach den Erkennt
nissen, Lehren und Regeln der ärztlichen Wissenschaft 
die Kranken zu behandeln.

Die Ausführungen des angefochtenen Urteils, die das 
Vorliegen einer Fahrlässigkeit verneinen, gehen nicht 
von diesen richtigen rechtlichen Erwägungen aus und 
sind fehlerhaft. . . . (wird ausgeführt).

§ 58 EheG; Art. 7, 30 der Verfassung; § 323 ZPO.
Der geschiedene Ehemann, der sich vor der Scheidung 

vergleichsweise für eine bestimmte Zeit zur Unterhalts
zahlung an seine frühere Ehefrau verpflichtet hat, kann 
nicht Abänderung des Vergleichs wegen Verletzung des 
Gleichberechtigungsgrundsatzes verlangen, wenn der 
Vergleich zu einem Zeitpunkt abgeschlossen wurde, in 
dem sich die jetzige Unterhaltsrechtsprechung bereits 
durchgesetzt hatte.

BG Leipzig, Urt. vom 29. Januar 1954 — 1 SU 212/53.
Die Parteien waren Eheleute. Durch einen am 15. Januar 

1952 vor dem ehemaligen Amtsgericht G. in einem Ehever
fahren abgeschlossenen Vergleich hatte sich der Kläger ver
pflichtet, für die Zeit vom 1. Februar 1952 bis 30. Januar 1954 
für die Beklagte und den minderjährigen Sohn der Parteien 
eine monatliche Unterhaltsrente. von insgesamt 150 DM zu 
zahlen, wovon für die Beklagte für deren Unterhalt 100 DM 
bestimmt waren.

Der Kläger hatte vor dem Gericht 1. Instanz geltend gemacht, 
daß er inzwischen wieder verheiratet sei. Nach der heutigen 
Rechtsauffassung sei eine Ehe nicht als Versorgungsinstitut an
zusehen; jeder der beiden geschiedenen Eheteile sei 'ver
pflichtet, sich durch eigene Arbeit den nötigen Unterhalt zu 
verdienen. Es gehe nicht an, daß sich die Beklagte vom Kläger 
mehrere Jahre unterhalten lasse, zumal sie gesund und kräftig 
sei und schon früher als Verkäuferin gearbeitet habe und ge
lernte Weißnäherin sei. Die Beklagte hätte sich seit 1% Jahren 
schon längst eine andere Tätigkeit suchen können, und sie 
könne daher nicht verlangen, daß der Kläger ihr weiterhin 
Unterhalt zahle, den er für seine neue Ehe benötige.

Der Kläger hatte deshalb beantragt, den zwischen den Par
teien am 15. Januar 1952 vor dem Amtsgericht G. abgeschlos
senen Vergleich dahin abzuändern, daß ab 1. Juli 1953 die für 
die Beklagte zugesagte Unterhaltsrente von monatlich 100 DM 
in Wegfall kommt.

Die Beklagte hatte Klagabweisung beantragt und. dazu aus
geführt: Es stimme zwar, daß der Kläger wieder verheiratet 
sei. Seine jetzige Ehefrau verdiene aber mindestens 200 DM 
netto monatlich. Sie selbst sei nicht in der Lage, ihren Unter
halt in voller Höhe zu verdienen, da sie augenleidend sei und 
deshalb ihren Beruf als Weißnäherin nicht mehr ausüben 
könne. Andere Arbeit habe sie bisher in ihrem Wohnort noch 
nicht bekommen können, da der dortige volkseigene Betrieb 
keine weiteren Arbeitsplätze für Frauen frei habe. Eine aus
wärtige Arbeit komme nicht in Betracht, da dann die Versor
gung ihres 1947 geborenen Sohnes nicht gewährleistet sei, weil 
der örtliche Kindergarten erst um 7 Uhr geöffnet werde, sie 
aber mindestens früh V26 Uhr ihre Wohnung verlassen müßte.

Mit Urteil des Kreisgerichts W. vom 17. September 1953 ist 
dem Klagebegehren stattgegeben worden.
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